
Verkehrssicherheit: Radargeräte können bald die Gültigkeit der
technischen Kontrolle der Fahrzeuge überprüfen
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Autos, die von einem automatischen Radargerät geblitzt werden, könnten bald auf
die Gültigkeit ihrer technischen Kontrolle überprüft werden. Das schlägt jedenfalls
der Abgeordnete Damien Pichereau dem Staatssekretär für Verkehr vor.

Laut dem Nationalen Rat der Automobilfachleute (Conseil national des professionnels de
l’automobile) sind in Frankreich etwa 560.000 Fahrzeuge ohne gültige technische Kontrolle
unterwegs. Der dem Verkehrsministerium unterstehende Organisme technique central
berichtete 2019, dass 739.000 Fahrzeuge nicht der regulären technischen Überprüfung (dem
deutschen TÜV entsprechend) zugeführt wurden.

Während des ersten Lockdowns war eine Toleranzzeit eingeführt worden, doch seit dem 24.
Juni 2020 gelten wieder die üblichen Vorschriften. Die technische Kontrolle ist für alle
Fahrzeuge, die älter als vier Jahre sind, gesetzlich vorgeschrieben und muss alle zwei Jahre
durchgeführt werden. Die technische Kontrolle untersucht seit Mai 2018 610 mögliche
Mängel.

Die hohe Anzahl der nichtdurchgeführten Kontrollen war der Grund für einen Vorschlag, den
der Abgeordnete Damien Pichereau dem Staatssekretär für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari,
jetzt unterbreitet hat. Pichereau möchte Fahrer, die von einem automatischen Radargerät
geblitzt werden und keine gültige technische Kontrolle haben, mit einer Geldstrafe belegen.

135 Euro Bußgeld
Nicht alle Fahrzeuge, die an einem automatischen Radargerät vorbeifahren, sollen
kontrolliert werden, sondern nur bei einem Verstoß werde die Fahrzeugkartei überprüft. So
wissen die Behörden, ob das geblitzte Auto in Ordnung ist oder nicht.

Wenn die technische Kontrolle nicht gültig ist, droht dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 135
Euro. Das Bußgeld kann auf 90 Euro gesenkt werden, wenn die Zahlung innerhalb von drei
Tagen erfolgt. Der Fahrzeughalter muss das Bußgeld bezahlen, nicht der Fahrer, wenn es sich
dabei nicht um dieselbe Person handelt. Bei verspäteter Zahlung hingegen kann das Bußgeld
auf bis zu 750 Euro steigen. Es gibt in diesem Fall jedoch keine Punkte in der Führerschein-
Kartei.


